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Dienstag: 15.00 Uhr bis 17.30 Uhr
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Allgemeiner Hinweis!
Die Sprechzeiten der Ortsbürgermeister

in den Ortsteilen der Gemeinde
entnehmen Sie bitte

den örtlichen Aushängen!

Brückentag am 2. Mai 2008
Das Amt der Gemeindeverwaltung Unterwellenborn, Ernst-
Thälmann-Straße 19, bleibt am

Freitag, dem 2. Mai 2008

als so genannter (Brückentag) geschlossen!

Wir bitten unsere werten Bürgerinnen und Bürger um
Beachtung.

Hinweis der Finanzverwaltung!
Bitte beachten Sie folgende Steuertermine:

GRUNDSTEUER HUNDESTEUER

15.05.2008 01.07.2008
15.08.2008
15.11.2008

Bitte geben Sie bei Ihren Überweisungen die neuen
Kassenzeichen an. Bei offenen Zahlungen werden Mahn-
gebühren erhoben!

Ihre Finanzverwaltung

Sitzungstermine
Einwohnerversammlung

Eine Einwohnerversammlung findet statt

am Mittwoch, dem 7. Mai 2008

um 18.00  Uhr

im Bürgerhaus „Schacht Luise“
im OT Goßwitz

Im Anschluss daran findet um 19.00 Uhr eine Öffentliche
Gemeinderatssitzung statt.

Die Tagesordnung hierzu entnehmen Sie bitte der Ver-
öffentlichung in der OTZ.

für das Jahr 2008
Die jährliche Sicherheitsprüfung der Grabsteine auf ihre
Standfestigkeit wird zu den nachfolgend genannten Termi-
nen durchgeführt:

Friedhof Birkigt Dienstag 13.05.2008
Friedhof Röblitz Mi/Do 14./15.05.2008
Friedhof Könitz Mo/Di 19./20.05.2008
Friedhof Oberwellenborn Donnerstag 22.05.2008
Friedhof Goßwitz Mo/Di 26./27.05.2008
Friedhof Bucha Mittwoch 28.05.2008
Friedhof Unterwellenborn Mittwoch 28.05.2008
Friedhof Lausnitz Donnerstag 29.05.2008
Friedhof Langenschade Donnerstag 29.05.2008

Lose Grabsteine werden mit einem grünen Aufkleber verse-
hen und sind vom Nutzungsberechtigten umgehend durch
einen Fachmann befestigen zu lassen. Die genaue Frist
wird nach Abschluss der Kontrollen noch bekannt gege-
ben, ebenso die genaue Auflistung der betroffenen Gräber.

Sind Steine so lose, dass eine akute Unfallgefahr besteht,
werden diese Steine auf Grund der Verkehrssicherungs-
pflicht des Friedhofsträgers und im Interesse des Nut-
zungsberechtigten niedergelegt.

Wir bitten dafür um Verständnis.

Ihr Ordnungsamt

Beschlüsse
der 14. Sitzung des Gemeinderates

der Gemeinde Unterwellenborn
am 2. April 2008

1. Beschluss-Nr. 237/14/08
Gemeindliches Einvernehmen zum Antrag auf Vorbe-
scheid zur Umnutzung eines Wasserhochbehälters als
Lager für Pyrotechnik, Flurstück 152/69, Flur 2, Bucha

Vorlagentext:

Der Gemeinderat der Gemeinde Unterwellenborn stimmt
dem Antrag auf Vorbescheid zur Umnutzung eines Wasser-
hochbehälters als Lager für Pyrotechnik auf dem Flurstück
Nr. 152/69, Flur 2, Gemarkung Bucha, unter folgenden
Hinweisen zu:

- Der Antragsteller stellt keine Forderungen hinsichtlich
der Erschließung, wie Zufahrtsweg, Trink- und Abwas-
ser, Elektroversorgung sowie Entsorgungs- und Winter-
dienst (Schreiben vom 13. Februar 2008).

Ja: 18 Nein: 1 Enthaltung: 2 Befangen: 0  

2. Beschluss-Nr. 239/14/08
Errichtung eines Beach-Volleyballplatzes auf dem
Freibad-Gelände in Unterwellenborn

Vorlagentext:

Der Gemeinderat der Gemeinde Unterwellenborn stimmt
der Errichtung des Beach-Volleyballplatzes am Freibad

Sprechzeiten der Schiedsstelle
Tag: jeden 1. Dienstag im Monat

Uhrzeit: 17.00 Uhr – 18.00 Uhr

Ort: Gemeindeverwaltung Unterwellenborn

Terminvereinbarung telefonisch unter 0160/ 93 15 49 94
jeden Mittwoch von 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr.
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von ca. 4.100,00 Euro ist aus der Kostenstelle Baumaß-

nahmen Freibad zu finanzieren. 

Ja: 21 Nein: 0 Enthaltung: 0 Befangen: 0  

3. Beschluss-Nr. 240/14/08

Bauvorhaben Sanierung Heimatmuseum OT Könitz

3. BA – Vergabe Los 3-01 Innenputz

Vorlagentext:

Der Gemeinderat der Gemeinde Unterwellenborn stimmt

der Beauftragung der

Firma Kutter GmbH

Dorfkulmer Weg 19 

07318 Saalfeld 

für die Innenputzarbeiten Heimatmuseum im OT Könitz zu.

Ja: 17 Nein: 0 Enthaltung: 4 Befangen: 0  

4. Beschluss-Nr. 241/14/08

Bauvorhaben Sanierung Heimatmuseum OT Könitz

3. BA – Vergabe Los 3-02 Trockenbauarbeiten

Vorlagentext:

Der Gemeinderat der Gemeinde Unterwellenborn stimmt

der Beauftragung der 

Firma „Wir-bauen-aus“

Im Langen Sand 1

07381 Pößneck 

für die Trockenbauarbeiten Heimatmuseum im OT Könitz

zu. 

Ja: 17 Nein: 0 Enthaltung: 4 Befangen: 0  

5. Beschluss-Nr. 242/14/08

Bauvorhaben Sanierung Heimatmuseum OT Könitz

3. BA – Vergabe Los 3-03 Gussasphaltarbeiten

Vorlagentext:

Der Gemeinderat der Gemeinde Unterwellenborn stimmt

der Beauftragung der 

Fa. Asphaltbau Schleiz GmbH 

Industriestraße 16

07907 Schleiz

für die Gussasphaltarbeiten Heimatmuseum im OT Könitz

zu. 

Ja: 17 Nein: 0 Enthaltung: 4 Befangen: 0  

6. Beschluss-Nr. 243/14/08

Bauvorhaben Sanierung Heimatmuseum OT Könitz

3. BA – Vergabe Los 3-04 Fliesenlegerarbeiten

Vorlagentext:

Der Gemeinderat der Gemeinde Unterwellenborn stimmt

der Beauftragung der 

Fa. Brandhorst GmbH

Remschützer Straße 4

07318 Saalfeld 

für die Fliesenlegearbeiten Heimatmuseum im OT Könitz

zu. 

Ja: 17 Nein: 0 Enthaltung: 4 Befangen: 0  

Bauvorhaben Sanierung Heimatmuseum OT Könitz

3. BA – Vergabe Los 3-05 Steinmetzarbeiten

Vorlagentext:

Der Gemeinderat der Gemeinde Unterwellenborn stimmt

der Beauftragung der 

Fa. Gottlieb Richter

Steinmetzmeister

Ortsstraße 12

07338 Munschwitz 

für die Steinmetzarbeiten Heimatmuseum im OT Könitz zu. 

Ja: 17 Nein: 0 Enthaltung: 4 Befangen: 0  

8. Beschluss-Nr. 245/14/08

Bauvorhaben Sanierung Heimatmuseum OT Könitz

Vergabe Los 3-06

Dielung und Parkettlegearbeiten

Vorlagentext:

Der Gemeinderat der Gemeinde Unterwellenborn stimmt

der Beauftragung der 

Fa. Holz-Scheidt GmbH

An der Leithe 5

99310 Bösleben 

für die Dielung und Parkettlegearbeiten Heimatmuseum im

OT Könitz zu.

Ja: 17 Nein: 0 Enthaltung: 4 Befangen: 0  

9. Beschluss-Nr. 246/14/08

Bauvorhaben Sanierung Heimatmuseum OT Könitz

3. BA – Vergabe Los 3-07 Elektro

Vorlagentext:

Der Gemeinderat der Gemeinde Unterwellenborn stimmt

der Beauftragung der 

Fa. Elektro-Tschischka 

Queerenring 6

04626 Schmölln 

für die Elektroarbeiten Heimatmuseum im OT Könitz zu.

Ja: 17 Nein: 0 Enthaltung: 4 Befangen: 0  

10. Beschluss-Nr. 247/14/08

Bauvorhaben Sanierung Heimatmuseum OT Könitz

3. BA – Vergabe Los 3-08 

Heizungs- und Sanitärinstallation

Vorlagentext:

Der Gemeinderat der Gemeinde Unterwellenborn stimmt

der Beauftragung der

Fa. Reinhardt

H.-Geißlerstraße 4

07407 Rudolstadt

für die Heizungs- und Sanitärinstallation Heimatmuseum im

OT Könitz zu.

Ja: 17 Nein: 0 Enthaltung: 4 Befangen: 0  
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im Monat Mai 2008

Erhebungsbeauftragte
für den Mikrozensus 

Sehr geehrte Damen und Herren,

durch das Thüringer Landesamt für Statistik werden 

Erhebungsbeauftragte

gesucht. Die Modalitäten und die Ansprechpartner entneh-

men Sie bitte dem Schreiben des Thüringer Landesamtes

für Statistik.

Interessenten für diese ehrenamtlichen Tätigkeiten wenden

sich bitte selbständig an die angegebenen Adressen.

Mikrozensus und Arbeitskräftestichprobe

der EU

– Kurzinformation für die Erhebungsbeauftragten –

Der Mikrozensus ist eine gesetzlich vorgeschriebene

Bundesstatistik. Sie wird als repräsentative Stichproben-

erhebung bei jährlich einem Prozent aller Haushalte der

Bundesrepublik Deutschland durchgeführt. Die Auswahl

erfolgt über ein mathematisches Zufallsverfahren.

Es werden grundlegende Zahlen über die Entwicklung der

Bevölkerung, der Erwerbstätigkeit, der Qualifikation und

Struktur der Erwerbstätigen, der Berufstätigkeit u.a. er-

mittelt. 

Diese Haushaltsbefragung dient somit der zuverlässigen

Informationsgewinnung über die wirtschaftliche und sozia-

le Lage der Haushalte und Familien. Sie schafft die für eine

am Sozialstaatsprinzip orientierte staatliche Politik unent-

behrliche Entscheidungsgrundlage.F F F
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Statistischen Landesämtern veröffentlicht. Sie stehen nicht

nur der Regierung und Verwaltung, sondern auch der Wis-

senschaft, der Presse und allen interessierten Bürgern zur

Verfügung.

Die Auskunftspflicht der zu befragenden Haushalte ist im

Mikrozensusgesetz geregelt.

Die Auskünfte der einzelnen befragten Haushalte werden

ausschließlich für statistische Zwecke verwendet und

unterliegen dem Datenschutz und dem Statistikgeheimnis,

denen auch jeder Erhebungsbeauftragte verpflichtet ist.

Die Verpflichtung gilt auch nach Beendigung der Tätigkeit.

Die Erhebungsbeauftragten dürfen die aus ihrer Befra-

gungstätigkeit gewonnenen Erkenntnisse über Auskunfts-

pflichtige nicht in anderen Verfahren oder zu anderen

Zwecken verwenden. Jede missbräuchliche Verwendung

ist gemäß der Vorschriften des Strafgesetzbuches unter

Strafe gestellt.

Der vom Statistischen Landesamt
eingesetzte Erhebungsbeauftragte

- ist ehrenamtlich tätig,

- erhält einen Ausweis des Thüringer Landesamtes für

Statistik, der in Verbindung mit seinem Personalausweis

gültig ist,

- wird vom Statistischen Landesamt für seine Tätigkeit

geschult und erhält alle notwendigen Materialien sowie

Aufwandsentschädigung und Fahrtkostenerstattung,

- nimmt eine Vorbegehung seines Auswahlbezirkes

(vorher festgelegte Adressen von ca. acht bis zehn

Haushalten) vor und kündigt sich schriftlich bei den

Haushalten an,

- erhält im Monat ca. drei Auswahlbezirke (Abarbeitung je

Auswahlbezirke drei Wochen ab Berichtszeitraum) und

sollte etwa drei Monate durchgängig einsetzbar sein,

- darf nicht in unmittelbarer Nähe seiner Wohnung einge-

setzt werden (Nachbarschaft) und bereit sein, auch Aus-

wahlbezirke in ca. 25 km Entfernung abzuarbeiten,

- sucht zum vereinbarten/angekündigten Termin die

Haushalte auf, bittet um die gesetzlich festgelegten

Auskünfte, führt die Befragung mit Laptop durch und

sendet die Daten dem Statistischen Landesamt (Dauer

der Befragung je Haushalt ca. 30 bis 40 Minuten),

- erhält eine Entschädigung, welche im Jahresdurch-

schnitt monatlich 175,00 Euro nicht überschreiten darf.

Diese kann im Rahmen des § 3 Nr. 12 Satz 2 des

Einkommensteuergesetzes in Verbindung mit R 3.12

Abs. 3 ff. der Lohnsteuerrichtlinie 2008 grundsätzlich

steuerfrei belassen werden. 

Die Entschädigung beträgt pro befragten Haushalt ca.

10,00 Euro. Außerdem werden Fahrt- und Portokosten

erstattet.

Auskunft erteilt:

Eberhard Baumann
Telefon: 03 61/ 3 78 44 71

E-Mail: Eberhard.Baumann@statistik.thueringen.de

Hinweise für Waldbesitzer

Der Orkan „Kyrill“ verursachte im Januar des vergangenen

Jahres im Thüringer Forstamt Leutenberg rund 140.000

Festmeter Bruch- und Wurfholz. Dieses Holz wurde unter

großen Anstrengungen durch alle Waldeigentümer fast voll-

ständig aufgearbeitet und aus dem Wald transportiert.

Dafür möchten wir uns bei allen Beteiligten bedanken.

Nun hat uns am 1. März 2008 der Orkan „Emma“ weitere

rund 24.000 Festmeter Schadholz verursacht. Auch hier gilt

es zügig und unter Beachtung der Sicherheitsbestimmun-

gen einer drohenden Borkenkäfermassenvermehrung

zuvor zu kommen und die Hölzer einer Verwertung zuzu-

führen.

Dabei können die Waldbesitzer vielfältige Unterstützung

durch das Forstamt in Anspruch nehmen, haben aber auch

Rechte und Pflichten, welche zu beachten und im Thüringer

Waldgesetz festgeschrieben sind.

Im Folgenden möchten wir Ihnen stichpunktartig einige
Hinweise und Antworten zu oft gestellten Fragen
geben:

1. Fördermöglichkeiten bestehen bei der Wiederauffor-

stung der geschädigten Flächen und beim Zaunbau

über das „Gemeinschaftsaufgabenprogramm“. Dabei

sollte der Laubholzanteil über 30 Prozent betragen. 

Der Fördersatz richtet sich nach der Baumart und dem

jeweiligen Anteil des Laubholzes. Zu beachten ist, dass

nur zugelassene Pflanzenherkünfte verwendet werden

dürfen und die Rahmenpflanzverbände einzuhalten

sind. 

Bevor nicht eine Bewilligung von der Bewilligungsbehör-

de vorliegt, darf nicht mit der Maßnahme begonnen

werden. Ein aktueller Grundbuchauszug (Kopie), wel-

cher nicht älter als zwei Jahre ist, muss dem Antrag bei-

gelegt werden, ebenso eine Erklärung zur Vorsteuer.

2. Für die Aufarbeitung der Bruchhölzer und Vorbeugungs-

sowie Bekämpfungsmaßnahmen gegen Forstschäd-

linge können demnächst über das Landesprogramm

„Strukturhilfe“ ebenso Fördermittel beantragt werden.

Anträge können jedoch nur Waldbesitzer stellen, welche

bereits 1990 Eigentümer der Flächen waren und unter

100 ha Waldbesitzgröße aufweisen.

3. Instandsetzung von Abfuhrwegen und deren Förderung

ist möglich. Auch hierbei muss von jedem Eigentümer

des Weges ein Grundbuchnachweis vorhanden sein.

4. Die Feststellung der Eigentumsgrenzen ist Aufgabe des

Waldeigentümers. Sollten die Grenzen nicht bekannt

sein, so sollte eine Grenzfeststellung über das Kataster-

amt bzw. Vermessungsbüros erfolgen. Die Kosten trägt

der Flächenbesitzer. Für die Abmarkung können dem-

nächst über das Strukturhilfeprogramm Fördermittel

beantragt werden. Revierleiter sind nicht berechtigt,

Vermessungen durchzuführen.

5. Die entstandenen Kahlflächen sind nach spätestens

24 Monaten wieder aufzuforsten. In Ausnahmefällen
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beim Forstamt beantragt werden (kostenpflichtig!).

Anträge auf Naturverjüngungen/Sukzession sind eben-
falls beim Forstamt zu stellen.

6. Bei allen Pflanzmaßnahmen sind die Grenzabstände zu
benachbarten Flächen einzuhalten, welche dem Thürin-
ger Waldgesetz entnommen werden können.

7. Zur schnellen Aufarbeitung von Resthölzern und
Kronenteilen verkauft das Forstamt über die Revierför-
ster in Form von Selbstwerbung Brennholz. Die derzeiti-
gen Preise sind:

12,00 Euro/rm Nadelholz
16,00 Euro/rm Hartlaubholz

Für weitere Fragen stehen Ihnen die örtlichen Revierleiter
und das Thüringer Forstamt Leutenberg zur Verfügung.

Ressel
Stellvertretender Forstamtsleiter

OT BIRKIGT

Öffentliche Festsetzung
der Grundsteuer 2008

Der Gemeinderat der Gemeinde Unterwellenborn hat in sei-
ner Sitzung am 30. Januar 2008 die Hebesätze für 2008 wie
folgt festgelegt:

Grundsteuer A 200 v.H.
Grundsteuer B 300 v.H.

Für alle diejenigen Grundstücke, deren Bemessungsgrund-
lage und Hebesatz sich seit der letzten Bescheiderteilung
nicht geändert hat, wird deshalb durch die öffentliche
Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz
die veranlagte Höhe und Fälligkeitstermine festgesetzt.

Mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung dieser
Steuerfestsetzung treten für die Steuerpflichtigen die
gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem
Tag ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre.

Änderungen, die sich für die Grundsteuerzahlung durch die
Hebesätze ergeben haben, wurden mit neuen Bescheiden
festgesetzt.

Ihre Finanzverwaltung

OT GOSSWITZ

NEU –
Ortsbürgermeistersprechstunde

für Goßwitz und Bucha!
an jedem ersten Dienstag im Monat

von 17.30 bis 19.00 Uhr

im Bürgerhaus „Schacht Louise“
Kamsdorfer Straße
in Goßwitz

oder nach Vereinbarung unter Telefon 036 71/ 61 20 84.

Köhler
Ortsbürgermeister

OT KÖNITZ

Ortsbürgermeistersprechstunden
jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat

von 17.00 bis 18.30 Uhr
in der AWO-Begegnungsstätte Könitz.

Sehr geehrte Einwohner
und Gewerbetreibende

von Könitz
Im Februar bat ich Sie in einem Spendenaufruf um eine
finanzielle Unterstützung zur Anschaffung einer Sakralorgel
für unsere Friedhofskapelle.

Bis zum 10. April 2008 gingen auf dem Konto ein:

4.010,00 Euro

Dafür meinen herzlichen Dank.

Wir sind jetzt in der glücklichen Lage, neben einem höher-
wertigen Musikinstrument zum zehnjährigen Bestehen der
Friedhofskapelle weitere 30 Stühle und Stuhlkissen anzu-
schaffen.

Hier schon im Vorfeld mein besonderer Dank an Hanni
Fröber und ihre Mitstreiterinnen vom Handarbeitszirkel,
welche das Nähen der Kissenhüllen übernehmen.

Für die Nachzügler noch einmal die Kontonummer:

Konto 150 487
BLZ 830 503 03
bei der Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt

Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir den diesjährigen
Volkstrauertag am 16. November 2008 als würdigen Rah-
men für die Vorstellung der verbesserten Einrichtung

Faltplan der
Gemeinde Unterwellenborn

Ein Faltplan der Gemeinde Unterwellenborn – mit
aktuellem Straßenverzeichnis – ist ab sofort während
der Öffnungszeiten in der Gemeindeverwaltung
Unterwellenborn erhältlich.
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Spendengelder werden noch bekannt gegeben.

Hier noch ein allgemeiner Hinweis!

Bis 200,00 Euro gilt das Duplikat des Einzahlungsbeleges

als Spendenquittung (Gesetz zur weiteren Stützung des

bürgerschaftlichen Engagements).

Spendenquittungen über 200,00 Euro gehen den Spendern

per Post zu.

Andrea Wende

Ortsbürgermeisterin

Zuwendungen für die Vereine 

Der Ortschaftsfond des OT Könitz beträgt für das Jahr 2008

9.942,00 Euro.

Durch den Ortschaftsrat Könitz wurde die Verteilung wie

folgt vorgenommen:

Verein

Antrag vom  Bemerkungen

Ortschaftsrat

beschlossen

Euro Euro

AWO
400,00 300,00 

Feuerwehrverein
300,00 600,00 Kostüme Samba-Gruppe

300,00 Maibaumsetzen

Schlossberg-Echo
750,00 500,00 Orchesterbekleidung

Kegelverein KC 1950 Könitz e.V
400,00 250,00 Königskegeln

. Nutzungsgebühr Kegelbahn

Jahresabschluss

SC Stahl Unterwellenborn e.V. Bogenschützen
2.000,00 1.700,00 Nachwuchsförderung

Gemeindepokal

Vereinsmeisterschaften

Reitverein KöBiSa e.V.
200,00 150,00 Reitfest für Kinder

Lummerland e.V.
2.000,00 1.700,00 Vereinsarbeit

Lummerland

Angelverein Könitz e.V.
250,00 200,00 Vereinsmeisterschaften

Jugendarbeit

Kleintierzuchtverein T 102 Könitz
700,00 500,00 Ausrichtung Rasse-

Kaninchen-Ausstellung

Kauf von Westen mit Vereinslogo

200,00 150,00 Märkte

Heimat- und Geschichtsverein
500,00 350,00

Chor
200,00 200,00

Handball
2.000,00 1.700,00

Das verbliebene Geld wird für die Ausrichtung der

Seniorenweihnachtsfeier, den Schlossadvent sowie für

Ehrungen und Jubiläen genutzt.

Ein Zuschuss für die 125-Jahr-Feier der Könitzer Feuerwehr

wird aus dem Haushalt der Gesamtgemeinde gewährt.

Andrea Wende

Ortsbürgermeisterin

Sprechzeiten

des Ortsbürgermeisters Herrn Sterzik

Möglichst dienstags von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr,
jedoch nach vorheriger telefonischer Vereinbarung!

Zusätzliche Sprechzeit nach Vereinbarung möglich (Mobil
0160/ 7 46 10 71).

Vertreter: Herr Altmann (Mobil 0173/ 8 21 52 56)

Zur Information für Mieter von

gemeindeeigenen Wohnungen!

Sprechzeiten des Hausmeisters

immer dienstags von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr

in der Gemeindeverwaltung

Ernst-Thälmann-Str. 19, Zimmer 213 – 1. Etage

OT UNTERWELLENBORN

Hinweis!

Nachfolgend erfolgt noch einmal
die Liste der Zuwendungen

für öffentliche Veranstaltungen der Vereine
aus O’Fonds 2008

Die im letzten Amtsblatt veröffentlichte Zuwendungsliste

hat Druckfehler. Wir bitten um Entschuldigung. Die korri-

gierte Liste ist zu beachten.

Sterzik 

Ortsbürgermeister
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Beschlüsse

der 13. Sitzung des Ortschaftsrates
des OT Unterwellenborn

vom 3. März 2008

Aufteilung des Ortschaftsfonds 2008 für Ehrungen und
nach Ortsteilen

Beschluss-Nr. OR/U/77/08

Vorlagentext:

Der Ortschaftsrat beschließt, 5,00 Euro/EW als Zuwendun-

gen an Vereine für öffentliche Veranstaltungen – getrennt

nach den Ortsteilen Dorfkulm, Langenschade, Oberwellen-

born und Unterwellenborn – und 1,00 Euro/EW für Ehrun-

gen und Jubiläen (2.890 EW) zur Auszahlung zu bringen.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder 17

Anwesende 11

Ja-Stimmen 11

Nein-Stimmen 0

Enthaltungen 0

§ 38 ThürKO 0

Zurückstellung 0

Zuwendungen für Vereine und gemeinnützig arbeitende
Gruppen gemäß Antragstellungen für öffentliche Veran-
staltungen 

Beschluss-Nr. OR/U/78/08

Vorlagentext:

Der Ortschaftsrat stimmt der vorliegenden Liste über

Zuwendungen zu. Die Liste ist im Amtsblatt der Gemeinde

zu veröffentlichen.

aus O’Fonds 2008

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder 17

Anwesende 11

Ja-Stimmen 11

Nein-Stimmen 0

Enthaltungen 0

§ 38 ThürKO 0

Zurückstellung 0

Satzung

über den Kostenersatz und

die Gebührenerhebung

für Hilfe- und Dienstleistungen

der Feuerwehr

der Gemeinde Unterwellenborn

Präambel

Auf Grund des § 19 der Thüringer Kommunalordnung

(ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom

28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), geändert durch Ent-

scheidung des Thüringer Verfassungsgerichtshofs vom

12. Oktober 2004 (GVBl. S. 849), durch Gesetze vom

25. November 2004 (GVBl. S. 853), vom 10. März 2005

(GVBl. S. 58), vom 23. Dezember 2005 (GVBl. S. 446), des

§ 48 Abs. 1 bis 6 der Neubekanntmachung des Thüringer

Brand- und Katastrophenschutzgesetzes (ThürBKG) vom

5. Februar 2008 (GVBl. S. 22) sowie der §§ 1, 2 und 12 des
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19. September 2000 (GVBl. S. 301), geändert durch Geset-
ze vom 19. Dezember 2000 (GVBl. S. 418), vom 14. Sep-
tember 2001 (GVBl. S. 257), vom 24. Oktober 2001 (GVBl.
S. 265) und vom 17. Dezember 2004 (GVBl. S. 889) hat der
Gemeinderat der Gemeinde Unterwellenborn in seiner
Sitzung am  12. März 2008 folgende Satzung beschlossen.

§ 1

Grundsatz

(1) Alle Maßnahmen der Feuerwehr zur Abwehr von Brand-
gefahren, anderen Gefahren (Allgemeine Hilfe), im Rah-
men des Katastrophenschutzes (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 3
und § 9 Abs. 2 ThürBKG) und die gegenseitige Hilfe i. S.
von § 4 Abs. 1 ThürBKG sind grundsätzlich unentgelt-
lich. 

(2) Kostenersatz und Gebühren für Hilfe- und Dienstleistun-
gen der Feuerwehr erhebt die Gemeinde Unterwellen-
born nach Maßgabe folgender Vorschriften.

§ 2

Entgeltliche Leistungen

(1) Kostenersatzpflicht besteht für Einsatzmaßnahmen
unter den Voraussetzungen § 48 Abs. 1 bis 6 ThürBKG.

(2) Gebührenpflicht besteht für alle Einsatzmaßnahmen
nach § 22 ThürBKG.

(3) Gebührenpflicht gilt für alle Leistungen der Feuerwehr,
die nicht im Rahmen des § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 ThürBKG
erbracht werden und auf die kein Rechtsanspruch
besteht. Das sind insbesondere: 

1. überwiegend im privaten Interesse durchgeführte
Leistungen, insbesondere Arbeiten auf der Einsatz-
stelle nach Beseitigung der allgemeinen Gefahr, das
Öffnen von Türen, Fenstern und Aufzügen, außer in
den Fällen der § 1 Abs. 1 Nr. 1 und 2 ThürBKG;

2. die vorübergehende Überlassung von Geräten zum
Gebrauch;

3. die Durchführung von Arbeiten an fremden Geräten;

4. die Erteilung von Unterricht in Kaufhäusern, Kran-
kenanstalten oder bei sonstigen Institutionen.

(4) Kostenersatz und Gebühren werden auch dann erho-
ben, wenn die ausgerückten Mannschaften mit ihren
Fahrzeugen und Geräten wegen zwischenzeitlicher
Beseitigung der Gefahr oder des Schadens oder aus
sonstigen, nicht von der Gemeinde Unterwellenborn zu
vertretenden  Gründen nicht mehr tätig werden.

§ 3

Schuldner

(1) Kostenersatzpflichtig sind die in § 48 Abs. 1 Nr. 1 bis 6
ThürBKG genannten Personen und Unternehmen.

(2) Gebührenschuldner ist, wer als Benutzer die Hilfe- oder
Dienstleistung der Feuerwehr in Anspruch nimmt oder
anfordert. Wird die Feuerwehr im Interesse eines
Mieters oder Pächters in Anspruch genommen, so haf-
ten diese für die Gebührenschuld nur, wenn die Inan-

Willen entspricht.

(3) Mehrere Kosten- und Gebührenschuldner haften als
Gesamtschuldner.

§ 4

Berechnung des Kostensatzes und der Gebühren

(1) Der Kostenersatz und die Gebühren werden nach den
bei den Hilfe- und Dienstleistungen entstehenden
Personal- und Sachkosten bemessen.

(2) Maßgebend für die Personalkosten sind die Zahl und die
Einsatzdauer der im notwendigen Umfang (entspre-
chend der geltenden Feuerwehrdienstvorschriften) ein-
gesetzten Personen. Als Einsatzdauer gilt die Zeit vom
Verlassen des Gerätehauses, in dem die erforderlichen
Geräte stationiert sind, bis zur Rückkehr dorthin.  

Geht der Einsatz nicht vom Gerätehaus aus oder endet
er nicht dort, so wird die Einsatzzeit berechnet, als wäre
unter Zugrundelegung normaler Verhältnisse der Einsatz
von dort ausgegangen; dies gilt auch, wenn sich die
Rückkehr zum Gerätehaus außergewöhnlich  verzögert. 

Die Einsatzzeit wird auf volle halbe Stunden aufgerun-
det. Sie ist vom Einsatzleiter oder dessen Beauftragten
festzustellen.

(3) Maßgebend für die Sachkosten ist die Benutzungs-
dauer der verwendeten Geräte. Als Benutzungsdauer
gilt die Einsatzdauer im Sinne von Absatz 2.

(4) Die Höhe des Kostensatzes richtet sich nach den
Pauschalsätzen der Anlage 1 (Pflichtleistungen), die
Gebühren nach den Pauschalsätzen der Anlage 2
(freiwillige Leistungen). 

Für den Ersatz von Kosten und die Erhebung von
Gebühren, die nicht in den Anlagen 1 und 2 enthalten
sind, werden Pauschalsätze in Anlehnung an die für ver-
gleichbare Leistungen festgelegten Sätze erhoben.

(5) Mit den nach dem Sachkostentarif der Anlagen 1 und 2
erhobenen Pauschalsätzen sind alle durch den Betrieb
der Geräte und sonstigen Ausrüstungsgegenständen
entstehenden Kosten, insbesondere Kraftstoffver-
brauch, Instandhaltung und Reinigung abgegolten.

Zusätzlich zu zahlen sind:

a) die Selbstkosten der Gemeinde Unterwellenborn für
verbrauchtes Material, z.B. Schaummittel, Löschpul-
ver, Kohlensäure und Ölbindemittel, zuzüglich eines
Gemeinkostenzuschlages von 10 v. H., insbesonde-
re für Lagerhaltung;

b) die Reparatur- oder Ersatzbeschaffungskosten für
die bei den Hilfe- und Dienstleistungen beschädigten
oder unbrauchbar gewordenen Geräte und sonsti-
gen Ausrüstungsgegenstände, sofern die Beschädi-
gungen oder die Unbrauchbarkeit nicht auf
Verschleiß oder grobe Fahrlässigkeit der Feuerwehr-
angehörigen zurückzuführen sind;

c) die Ersatzbeschaffungskosten für bei der Ausleihe
abhanden gekommene Geräte.
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Entstehung des Anspruchs und Fälligkeit

(1) Der Anspruch entsteht

a) für den Kostenersatz  nach § 48 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 des
ThürBKG und den Gebühren nach § 22 ThürBKG mit
Abschluss der erbrachten Hilfe- und Dienstleistung,

b) für Gebühren für eine Maßnahme außerhalb der
Gefahrenabwehr  mit der Anforderung der Hilfe oder
Dienstleistung, 

c) für ausgeliehene Geräte mit der Überlassung.

(2) Die Kostenersatz-/Gebührenschuld ist innerhalb von
zwei Wochen nach Bekanntgabe des Abgabenbeschei-
des fällig. 

(3) Die Gemeinde Unterwellenborn ist berechtigt, vor
Durchführung von gebührenpflichtigen Maßnahmen
außerhalb der Gefahrenabwehr angemessene Voraus-
zahlungen zu fordern.

§ 6

Dienstleistungen Dritter

Entstehende Aufwendungen für den Einsatz von Personal
oder Geräten Dritter, die der Gemeinde Unterwellenborn in
Rechnung gestellt werden, hat der Kostenpflichtige zu
tragen.

§ 7

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in
Kraft.

Gleichzeitig tritt 

- die 1. Änderungssatzung zur Satzung über den Kosten-
ersatz und die Gebührenerhebung für Hilfe- und Dienst-
leistungen der Feuerwehr der Gemeinde Unterwellen-
born vom 25. Mai 1999;

- die Satzung über den Kostenersatz und die Gebühren-
erhebung für Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehr
der Gemeinde Könitz vom 27. Juni 1997 und 

- die Satzung über den Kostenersatz und die Gebühren-
erhebung für Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehr
der Gemeinde Goßwitz vom 15. Juni 1994

außer Kraft

Gemeinde Unterwellenborn

Unterwellenborn, den 16. April 2008

Wende
Bürgermeisterin

Verzeichnis der Pauschalsätze
für den Kostenersatz bei Pflichtleistungen

der Feuerwehr
der Gemeinde Unterwellenborn

Der Kostenersatz für Hilfe- und Dienstleistungen der Feuer-
wehr setzt sich aus den Personalkosten (1), den Benut-
zungskosten (2), den Materialkosten (3) und den sonstigen
Aufwandskosten (4) zusammen.

1. Personalkosten

Personalkosten werden nach Ausrückestunden berech-
net. Dabei ist der Zeitraum vom Ausrücken aus dem
Feuerwehrgerätehaus bis zum Wiedereinrücken anzu-
setzen. 

Für angefangene Stunden bis zu 30 Minuten werden die
halben, im Übrigen die ganzen Stundenkosten berech-
net.

1.1Sicherheitswachen

Abstellung zum Sicherheitswachdienst gemäß § 22
ThürBKG.

2. Benutzungskosten für Fahrzeuge, Geräte und Aus-
rüstungsgegenstände

Die Benutzungskosten beziehen sich auf die Benut-
zungsdauer der eingesetzten Fahrzeuge, Geräte und
Ausrüstungsgegenstände. Dabei gelten die festgelegten
Stundensätze bzw. bei Geräten und Ausrüstungsgegen-
ständen die Tagessätze. 

Für angefangene Stunden bis zu 30 Minuten werden die
halben, im Übrigen die ganzen Ausrückestundenkosten
erhoben. Beim Einsatz von Fahrzeugen werden deren
Einzelgeräte nicht gesondert berechnet.

Für ein Gerät oder sonstige Ausrüstungsgegenstände,
die nicht zur feuerwehrtechnischen Beladung des einge-
setzten Fahrzeuges gehören, werden Arbeitsstunden-
kosten berechnet. 

In die Arbeitsstunden nicht eingerechnet wird der
Zeitraum, währenddessen ein Gerät oder Ausrüstungs-
gegenstand am Einsatzort vorübergehend nicht in
Betrieb ist.

3. Materialkosten

Darunter fallen die Kosten für Verbrauchsmaterial und
dessen Entsorgung.

4. Sonstige Aufwandskosten

Alle Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Unterwellen-
born, die nicht im Kostenverzeichnis erfasst sind,
werden darunter berücksichtigt.

F F F
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1. Eingesetztes Personal Kosten/Stunde

Kamerad der freiwilligen Feuerwehr 21,00 Euro
Sicherheitswachen je Einsatzkraft 9,00 Euro

2. Benutzungskosten Kosten/Stunde

2.1 Benutzungskosten für Fahrzeuge

Löschgruppenfahrzeug LF 8-6 117,00 Euro
Löschgruppenfahrzeug LF 16-TS 124,00 Euro
Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 97,00 Euro
Tanklöschfahrzeug TLF 16-22 130,00 Euro
Kleinlöschfahrzeug KLF 105,00 Euro
Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser TSF-W 114,00 Euro
Einsatzleitwagen ELW 40,00 Euro
Mannschaftstransportwagen MTW VW-LT 11,00 Euro
Mannschaftstransportwagen MTW B 1000 16,00 Euro
Gerätewagen – Fernmeldegruppe GW-FM 30,00 Euro
Gerätewagen – Nachschub GW-N 33,00 Euro

2.2 Benutzungskosten Anhänger Kosten/Stunde

Anhängeleiter 149,00 Euro
TSA-TS8 78,00 Euro
STA 121,00 Euro

2.3 Benutzungskosten Geräte Kosten/Stunde

Tragkraftspritze TS8 DDR 33,00 Euro
Tragkraftspritze TS8-8 51,00 Euro
Stromaggregat 3,5 kVA 106,00 Euro
Beleuchtungssatz 11,00 Euro
Blitz- und Landeplatzbeleuchtung 20,00 Euro
Schlauchboot P8M 51,00 Euro
Heumesssonde 16,00 Euro
Vetter-Hochdruckhebekissen 39,00 Euro
Vetter-Niederdruckhebekissen 33,00 Euro
Kärcher-Reinigungsgerät 20,00 Euro
Nass- und Trockensauger 45,00 Euro
Schmutzwasserpumpe NP4 19,00 Euro
Turbotauchpumpe 44,00 Euro
Tauchpumpe TP 4 22,00 Euro
Motordruckbelüfter 42,00 Euro
Motorkettensäge 22,00 Euro
Motortrennschleifer 38,00 Euro
Powerjet-Hochdrucklöschgerät 47,00 Euro

Tagessätze

C-Schlauch 13,00 Euro
B-Schlauch 15,00 Euro
Saugschlauch 6,00 Euro

3. Materialkosten

Die Kosten für Ölbindemittel, Schaummittel, Löschpul-
ver u. ä. regeln sich nach den aktuellen Tagessätzen,
zuzüglich der landesüblichen Entsorgungskosten bei
der Thüringer Sonderabfallgesellschaft.

Gemäß § 4 Abs. 5 a dieser Satzung werden 10 % Lager-
kosten auf das verbrauchte Material berechnet.

Nach zweimaliger Fehlalarmierung durch die gleiche
Brandmeldeanlage wird Kostenersatz erhoben.

Eine vorsätzliche Fehlalarmierung der freiwilligen Feuer-
wehr hat eine Berechnung der gesamten Kosten zur
Folge.

Für das Öffnen von verschlossenen Türen wird eine ein-
malige Gebühr von 80,00 Euro festgesetzt.

Anlage 2

Gebührenverzeichnis für freiwillige
Leistungen der Feuerwehr

der Gemeinde Unterwellenborn

Die Gebühr für freiwillige Leistungen der Feuerwehr Unter-
wellenborn  setzt sich aus den Personalgebühren (1), den
Benutzungsgebühren (2), und den Materialgebühren (3)
zusammen. 

1. Personalgebühren

Personalgebühren werden nach Ausrückestunden
berechnet. Dabei ist der Zeitraum vom Ausrücken aus
dem Feuerwehrgerätehaus bis zum Wiedereinrücken
anzusetzen. 

Für angefangene Stunden bis zu 30 Minuten werden die
halben, im Übrigen die ganzen Stundenkosten berech-
net.

2. Benutzungsgebühren für Fahrzeuge, Geräte und
Ausrüstungsgegenstände

Die Benutzungsgebühren beziehen sich auf die Benut-
zungsdauer der eingesetzten Fahrzeuge, Geräte und
Ausrüstungsgegenstände. Dabei gelten die festgelegten
Stundensätze bzw. bei Geräten und Ausrüstungsgegen-
ständen die Tagessätze. 

Für angefangene Stunden bis zu 30 Minuten werden die
halben, im Übrigen die ganzen Ausrückestunden-
gebühren erhoben. 

Für ein Gerät oder sonstige Ausrüstungsgegenstände,
die nicht zur feuerwehrtechnischen Beladung des einge-
setzten Fahrzeuges gehören, werden Arbeitsstunden-
gebühren berechnet. 

In die Arbeitsstunden nicht eingerechnet wird der Zeit-
raum, währenddessen ein Gerät oder Ausrüstungs-
gegenstand am Einsatzort vorübergehend nicht in
Betrieb ist.

3. Materialgebühren

Darunter fallen die Gebühren für Verbrauchsmaterial
und dessen Entsorgung.
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ENDE AMTLICHER TEIL
1. Eingesetztes Personal Gebühren/Stunde

Kamerad der freiwilligen Feuerwehr 21,00 Euro
Sicherheitswachen je Einsatzkraft 9,00 Euro

2. Benutzungsgebühren Gebühren/Stunde

2.1 Benutzungsgebühren für Fahrzeuge

Löschgruppenfahrzeug LF 8-6 503,00 Euro
Löschgruppenfahrzeug LF 16-TS 440,00 Euro
Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 221,00 Euro
Tanklöschfahrzeug TLF 16-22 637,00 Euro
Kleinlöschfahrzeug KLF 492,00 Euro
Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser TSF-W 532,00 Euro
Einsatzleitwagen ELW 229,00 Euro
Mannschaftstransportwagen MTW VW-LT 76,00 Euro
Mannschaftstransportwagen MTW B 1000 81,00 Euro
Gerätewagen – Funkmelder GW-FM 291,00 Euro
Gerätewagen – Nachschub GW-N 308,00 Euro

2.2 Benutzungsgebühren Anhänger Gebühren/Stunde

Anhängeleiter 149,00 Euro
TSA-TS8 78,00 Euro
STA 121,00 Euro

2.3 Benutzungsgebühren Geräte Gebühren/Stunde

Tragkraftspritze TS8 DDR 33,00 Euro
Tragkraftspritze TS8-8 51,00 Euro
Stromaggregat 3,5 kVA 106,00 Euro
Beleuchtungssatz 11,00 Euro
Blitz- und Landeplatzbeleuchtung 20,00 Euro
Schlauchboot P8M 51,00 Euro
Heumesssonde 16,00 Euro
Vetter-Hochdruckhebekissen 39,00 Euro
Vetter-Niederdruckhebekissen 33,00 Euro
Kärcher-Reinigungsgerät 20,00 Euro
Nass- und Trockensauger 45,00 Euro
Schmutzwasserpumpe NP4 19,00 Euro
Turbotauchpumpe 44,00 Euro
Tauchpumpe TP 4 22,00 Euro
Motordruckbelüfter 42,00 Euro
Motorkettensäge 22,00 Euro
Motortrennschleifer 38,00 Euro
Powerjet-Hochdrucklöschgerät 47,00 Euro

Tagessätze

C-Schlauch 13,00 Euro
B-Schlauch 15,00 Euro
Saugschlauch 6,00 Euro

3. Materialgebühren

Die Kosten für Ölbindemittel, Schaummittel, Löschpul-
ver u. ä. regeln sich nach den aktuellen Tagessätzen,
zuzüglich der landesüblichen Entsorgungskosten bei
der Thüringer Sonderabfallgesellschaft.

Gemäß § 4 Abs. 5 a dieser Satzung werden 10 % Lager-
kosten auf das verbrauchte Material berechnet.

Der Förderverein
Bleiloch-Hohenwartestausee e.V.

lädt ein zum

1. Erlebniswandertag
am Thüringer Meer

am Samstag, dem 24. Mai 2008

Beginn 09.30 Uhr

Treffpunkt Gaststätte Linkenmühle

Zur Auswahl stehen fünf geführte Routen unterschied-
licher Länge zu Wasser und zu Lande!

Die Startgebühr für Wanderer beträgt 2,50 Euro.

09.30 Uhr Treffpunkt für die Wasserwanderer
auf dem Campingplatz Linkenmühle

13.00 Uhr Musikalische Unterhaltung
mit den „Waldspitzbuben“

14.30 Uhr Die 1. Thüringer Meerjungfrau präsentiert
sich!

Nähere Informationen sowie Anmeldungen im
Fremdenverkehrsamt Ziegenrück unter Telefon
03 64 83/ 2 26 49.

ROUTE 1: 7,5 km

Mit der Fähre nach Altenroth – Aussichtspunkt
„Hohe Leite“ bei Altenbeuten – Linkenmühler Straße
(schöne Ausblicke) – mit der Fähre wieder zurück

ROUTE 2: 7 km

Auf dem Stausee-Rundwanderweg Linkenmühle –
Campingplatz – Teufelskanzel – Schutzhütte Reißerts-
ruh – Ziegenrück – Bootsanlegestelle – mit dem Fahr-
gastschiff „Drachenschwanz“ zurück zur Linkenmühle

ROUTE 3: 10 km

Linkenmühle – Richtung Schlingengrund – Camping-
platz Neumannshof – Linkenmühle 

ROUTE 4: 15 km

Bis Ziegenrück wie Route 2 – ab Ziegenrück auf dem
linken Stauseeufer – Otterbucht – Altenroth – mit der
Fähre zurück zur Linkenmühle

(Diese Route kann ab Altenroth über „Hohe Leite“ – wie
Route 1 – auf 21,5 km verlängert werden.)

ROUTE 5:

Wird noch erarbeitet. Es soll eine Strecke gewandert
werden bis zum Konrodkraftwerk und der andere Teil
mit Booten (Kajak) zurückgelegt werden.

Wir bitten alle touristischen Anbieter, das Programm in
Ihren Häusern auszulegen bzw. anzubieten.
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NICHTAMTLICHER TEIL

OT BIRKIGT

Sprechzeiten des Revierförsters

Jeden 2. und 4. Dienstag im Monat von 16.00 Uhr bis
17.30 Uhr in der Gemeindeverwaltung Unterwellenborn,
Ernst-Thälmann-Str. 19.

Revierleiter: Herr Schröter
Tel. 03 67 42/ 6 73 03 oder 0172/ 3 48 03 21

(neue Handy-Nummer!)

Entsorgungstermine

Hausmüll
(Termine unter Vorbehalt)

Siehe ZASO-Abfallkalender 2008!

Donnerstag – gerade Kalenderwoche

Freitag 02.05.2008 – Feiertagsregelung!
Freitag 16.05.2008 – Feiertagsregelung!
Donnerstag 29.05.2008

OT BUCHA

Entsorgungstermine

Hausmüll
(Termine unter Vorbehalt)

Siehe ZASO-Abfallkalender 2008!

Mittwoch – gerade Kalenderwoche

Mittwoch 30.04.2008

Donnerstag 15.05.2008 – Feiertagsregelung!
Mittwoch 28.05.2008

Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag

02.05. Gertrud Herrmann zum 86. Geburtstag
Preßwitzer Straße 27

16.05. Lisbeth Henniger zum 82. Geburtstag
Teichanger 5

21.05. Randolf Thora zum 77. Geburtstag
Preßwitzer Straße 32

21.05. Heinz Zahrt zum 75. Geburtstag
Saalthal 5

28.05. Gerda Müller zum 77. Geburtstag
Saalthal 2

29.05. Gerhard Seifert zum 79. Geburtstag
Schleizer Straße 13

Mitteilung des ZWA Saalfeld-Rudolstadt

Termin Fäkalienentsorgung
im OT Bucha

Die Entsorgung der der Fäkalien im OT Bucha findet
statt in der Zeit

vom 19. bis 21. Mai 2008

Der Zweckverband oder der von ihm beauftragte
Abfuhrunternehmer räumt die Grundstückskläranlagen
und fährt den Fäkalschlamm mindestens einmal pro
Jahr ab. 

Den Vertretern des Zweckverbandes und ihren Beauf-
tragten ist ungehindert Zutritt zu den Grundstücks-
entwässerungsanlagen zu gewähren.

95 Jahre Chorgesang
in Bucha

Unser Männerchor kann im Jahr 2008 sein 95-jähriges
Bestehen feiern. Es ist eine bewegte und ereignisreiche
Vereinsgeschichte mit vielen Höhen und Tiefen.

In den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts gab es
in dem kleinen Ort Bucha sogar zwei Chöre, die sich 1932
zur „Buchaer Sängervereinigung“ zusammen schlossen.

Seine größten Erfolge konnte unser Chor in den Jahren von
1950 bis 1964 feiern, als er weithin bekannt war. Als
Bezirkssieger konnten wir den Bezirk Gera in Leipzig -
Markkleeberg und zur IGA in Erfurt mit vertreten. 

Es gab Rundfunkaufnahmen mit dem Sender Weimar, die
über Jahre gesendet wurden. Bei Sängerfesten und Wer-
tungssingen errangen wir mehrere Preise.

Aber auch schwere Jahre hatte unser Chor zu überstehen.
Es waren vor allem die Kriegsjahre und die siebziger Jahre,
als die Entwicklung stagnierte. 

Aber gerade in Krisenzeiten erweist sich Sängertreue als
Grundlage einer verschworenen Sängergemeinschaft. So
können wir mit Stolz feststellen, dass die Stimmen der
Buchaer Sänger in den 95 Jahren nie verstummten.

Auch nach dem gesellschaftlichen Umschwung hat unser
Chor die schwierige Übergangszeit gemeistert. 1991
konnten wir den Thüringer Sängerbund beim 2. Hessisch-
Thüringer Chortag in Lorsch Bergstraße erfolgreich mit ver-
treten. 

In den folgenden Jahren nahmen wir am Harmonie-Festival
in Lindenholzhausen sowie am 2. Wartburgsängerfest teil.
1996 errangen wir den Wanderpokal der Pörz-Brauerei.



OT DORFKULM

Entsorgungstermine

Hausmüll
(Termine unter Vorbehalt)

Siehe ZASO-Abfallkalender 2008!

Dienstag – gerade Kalenderwoche

Dienstag 29.04.2008

Mittwoch 14.05.2008 – Feiertagsregelung!

Dienstag 27.05.2008
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Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag

15.05. Paul Anemüller zum 78. Geburtstag

Ortsstraße 1

_ ` _ ` _

mit dem Männerchor „Cäcilia“ aus Wankum am Nieder-

rhein.

Der Chorgesang hat in Bucha seit 1913 eine erfolgreiche

Tradition und bestimmte in all den Jahren das kulturelle

Leben in unserer Region maßgeblich mit. 

Wir fühlen uns dem historischen Erbe verpflichtet und

würden uns freuen, wenn Männer aus Bucha oder Umge-

bung aktiv zur eigenen und zur Freude anderer in unserem

Chor mitsingen würden.

„Lied hoch“

Kämpf

Vorstandsvorsitzender

Voranzeige

Unser Chor feiert am Wochenende
21./22. Juni 2008 sein 95-jähriges Jubiläum.

Deshalb findet in der Lagerhalle der Agrargenossenschaft

am Sonntag, dem 22. Juni 2008

um 14.00 Uhr 

in Bucha

ein Sängertreffen statt!

Unsere Sänger werden sich über Ihren Besuch sehr freuen!

OT GOSSWITZ

Entsorgungstermine

Hausmüll
(Termine unter Vorbehalt)

Siehe ZASO-Abfallkalender 2008!

Dienstag – ungerade Kalenderwoche

Dienstag 06.05.2008

Dienstag 20.05.2008

Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag

06.05. Sigrid Brehm zum 77. Geburtstag

Kamsdorfer Straße 31

07.05. Marga Lindner zum 76. Geburtstag

Könitzer Straße 6

07.05. Horst Eißmann zum 72. Geburtstag

Am Teich 4

09.05. Brigitte Löser zum 74. Geburtstag

Trebe 3

12.05. Siegrid Herold zum 77. Geburtstag

Trebe 2

13.05. Ingeburg Linke zum 71. Geburtstag

Könitzer Straße 21

18.05. Ursula Krauße zum 78. Geburtstag

Trebe 29

19.05. Günter Mackeldey zum 80. Geburtstag

Unterer Lindigsweg 15b 

20.05. Harry Möbius zum 79. Geburtstag

Zur Schwarzen Mühle 3

29.05. Ruth Häuser zum 78. Geburtstag

Weg der Einheit 4

30.05. Werner Rosenfeld zum 73. Geburtstag

Unterer Lindigsweg 30

31.05. Werner Pohl zum 85. Geburtstag

Feldweg 2

_ ` _ ` _

Nutzen Sie Ihre

„Gemeinde-Nachrichten“
kostengünstig für private Danksagungen

und Mitteilungen bei Festlichkeiten und Höhepunkten

im persönlichen Leben!
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Goßwitz

Veranstaltungsplan Mai 2008

Montag, 5. Mai 2008
16.00 Uhr Blutspende im Bürgerhaus „Schacht Luise“

(bis 19.00 Uhr)

Mittwoch, 7. Mai 2008
19.30 Uhr Frauensport

Donnerstag, 8. Mai 2008
14.00 Uhr Seniorengymnastik und Kaffeetafel

Mittwoch, 14. Mai 2008
15.00 Uhr Stickzirkel im Bürgerhaus „Schacht Luise“

Donnerstag, 15. Mai 2008
14.00 Uhr Seniorengymnastik und Kaffeetafel

Dienstag, 20. Mai 2008
14.00 Uhr Alle sind herzlich eingeladen zur

Muttertagsfeier
mit kleinem Unterhaltungsprogramm

Mittwoch, 21. Mai 2008
07.15 Uhr Abfahrt ins Thermalbad Staffelstein

Donnerstag, 22. Mai 2008
14.00 Uhr Seniorengymnastik und Kaffeetafel

Dienstag, 27. Mai 2008
14.00 Uhr Konzert am Nachmittag im „Meininger Hof“

Mittwoch, 28. Mai 2008
19.00 Uhr Nordic-Walking

(Treffpunkt Trebe)

Donnerstag, 29. Mai 2008
14.00 Uhr Seniorengymnastik und Kaffeetafel

Freitag, 30. Mai 2008
19.00 Uhr Dorfclub-Mitgliederversammlung

anschließend 

20.00 Uhr Öffentlicher Vortrag über Bergbau der Region
im „Schacht Luise“

Programmänderungen vorbehalten, diese werden in den

örtlichen Aushängen bekannt gegeben.

Allen Mitgliedern des AWO-Ortsvereines

Goßwitz/Bucha, allen Besuchern der BGS

und allen Lesern dieser Nachrichten

ein frohes und gesundes Pfingstfest

wünscht ganz herzlich

Ihre AWO-Begegnungsstätte

Telefon 0 36 71/ 61 47 04

OT KÖNITZ

Entsorgungstermine

Hausmüll
(Termine unter Vorbehalt)

Siehe ZASO-Abfallkalender 2008!

Dienstag – ungerade Kalenderwoche

Dienstag 06.05.2008

Dienstag 20.05.2008

Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag

03.05. Gertrud Petermann zum 93. Geburtstag
Bahnhofstraße 3 b

03.05. Waltraud Stübe zum 74. Geburtstag
Karl-Marx-Straße 4

03.05. Bernd Franke zum 70. Geburtstag
Straße des Friedens 26

04.05. Horst Großer zum 70. Geburtstag
Am Hinteren Schloßberg 3

06.05. Karoline Wetzel zum 72. Geburtstag
Karl-Marx-Straße 31

11.05. Erich Steckert zum 81. Geburtstag
Straße des Friedens 46

12.05. Sigrid Ensenbach zum 76. Geburtstag
Bahnhofstraße 28

12.05. Erika Götze zum 71. Geburtstag
Saalfelder Straße 14

14.05. Katharina Gatscha zum 75. Geburtstag
Schloßberg 33

15.05. Elly Ensenbach zum 73. Geburtstag
Schloßberg 5

18.05. Hella Barth zum 74. Geburtstag
Bahnhofstraße 3c

18.05. Werner Dietzel zum 70. Geburtstag
Bahnhofstraße 25

19.05. Ingeborg Petzold zum 83. Geburtstag
Schloßberg 22

23.05. Erna Michael zum 83. Geburtstag
Friedrich-Ebert-Straße 13

24.05. Maria Steffen zum 70. Geburtstag
Bahnhofstraße 18

27.05. Horst Sündermann zum 78. Geburtstag
Am Hygeritz 1

27.05. Günter Melle zum 71. Geburtstag
Bahnhofstraße 5

29.05. Manfred Klette zum 74. Geburtstag
Schloßberg 30

30.05. Klaus Gärner zum 74. Geburtstag
Raniser Straße 14

_ ` _ ` _
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Könitz

Veranstaltungsplan Mai 2008

Mittwoch, 7. Mai 2008
14.00 Uhr Muttertagsfeier

Donnerstag, 8. Mai 2008
15.00 Uhr Seniorengymnastik

19.30 Uhr Versammlung der Handballer

Freitag, 9. Mai 2008
16.00 Uhr Blutspende

(bis 20.00 Uhr)

Die Begegnungsstätte bleibt in der Zeit vom 13. bis
16. Mai 2008 wegen Urlaub geschlossen!

Dienstag, 20. Mai 2008
14.00 Uhr Kegeln in der Porzellbude

Mittwoch, 21. Mai 2008
14.00 Uhr Weinverkostung

Donnerstag, 22. Mai 2008
15.00 Uhr Seniorengymnastik

19.30 Uhr Versammlung der Handballer

Mittwoch, 28. Mai 2008
14.00 Uhr Dia-Vortrag „Andalusien“

Donnerstag, 29. Mai 2008
15.00 Uhr Seniorengymnastik

Freitag, 30. Mai 2008
20.00 Uhr Versammlung der Kaninchenzüchter

jeden Montag
19.30 Uhr Frauengymnastik

Ihre AWO-Begegnungsstätte Könitz

AWO-Kindertagesstätte Könitz

Werte Eltern, liebe Kinder!

Wir laden wieder ein zu unserem

Babytreff

jeden 2. und 4. Dienstag im Monat

zwischen 15.00 und 17.00 Uhr

in unserer Einrichtung.

Nächste Termine:

Dienstag 13.05.2008
Dienstag 27.05.2008

Es freut sich auf Ihren Besuch

das Team des AWO-Kindergarten „Pfiffikus“ in Könitz
Telefon 03 67 32/ 2 23 05

OT LANGENSCHADE

Entsorgungstermine

Hausmüll
(Termine unter Vorbehalt)

Siehe ZASO-Abfallkalender 2008!

Donnerstag – gerade Kalenderwoche

Freitag 02.05.2008 – Feiertagsregelung!

Freitag 16.05.2008 – Feiertagsregelung!

Donnerstag 29.05.2008

Jagdgenossenschaft
Langenschade/Reichenbach

Einladung zur Jagdgenossenschafts-
versammlung und Wahlwiederholung

Zur nicht öffentlichen Versammlung der Mitglieder der

Jagdgenossenschaft Langenschade/Reichenbach

am Freitag, dem 23. Mai 2008

um 19.00 Uhr

in der Gaststätte „Eichberg“ Langenschade

ergeht hiermit an alle Eigentümer bejagbarer Flächen der

Flur Langenschade /Reichenbach die Einladung.

Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung 

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit

3. Wahlvorschläge für den Jagdvorstand

4. Wahl der Wahlkommission

5. Wahl des

- Jagdvorsteher

- Stellvertreter

- I. Beisitzer

- II. Beisitzer – Kassenführer

- Schriftführer

6. Sonstiges

Verhinderte Jagdgenossen können sich durch ihre Ehe-

gatten, durch einen volljährigen Verwandten in gerader

Linie oder durch einen volljährigen derselben Jagdgenos-

senschaft angehörenden Jagdgenossen vertreten lassen.

Für die Erteilung der Vollmacht an einen anderen Jagd-

genossen ist die Schriftform erforderlich.

Langenschade, den 14. April 2008

E. Engelmann, Jagdvorsteher
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05.05. Ursula Haun zum 84. Geburtstag

Hauptstraße 47

18.05. Lisa Stockmann zum 70. Geburtstag

Hauptstraße 17

24.05. Irmgard Georgi zum 71. Geburtstag

Hauptstraße 8

_ ` _ ` _

OT LAUSNITZ

Entsorgungstermine

Hausmüll
(Termine unter Vorbehalt)

Siehe ZASO-Abfallkalender 2008!

Freitag – gerade Kalenderwoche

Samstag 03.05.2008 – Feiertagsregelung!

Samstag 17.05.2008 – Feiertagsregelung!

Freitag          30.05.2008

OT OBERWELLENBORN

Entsorgungstermine

Hausmüll
(Termine unter Vorbehalt)

Siehe ZASO-Abfallkalender 2008!

Donnerstag – gerade Kalenderwoche

Freitag 02.05.2008 – Feiertagsregelung!

Freitag 16.05.2008 – Feiertagsregelung!

Donnerstag 29.05.2008

Tourenplan Vogelschutz wie Oberwellenborn

Sprechzeiten

von Herrn Jörg Altmann

nach Vereinbarung

Herr Altmann (Mobil 0173/ 8 21 52 56)

Achtung – Neue Handy-Nummer!

Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag

31.05. Veronika Pahlhorn zum 80. Geburtstag

Am Dorfplatz 3

OT UNTERWELLENBORN

Sprechzeiten des Revierförsters

Jeden 2. und 4. Dienstag im Monat von 16.00 Uhr bis
17.30 Uhr in der Gemeindeverwaltung Unterwellenborn,
Ernst-Thälmann-Str. 19.

Revierleiter: Herr Schröter
Tel. 03 67 42/ 6 73 03 oder 0172/ 3 48 03 21

(neue Handy-Nummer!)

Entsorgungstermine

Hausmüll
(Termine unter Vorbehalt)

Siehe ZASO Abfallkalender 2008 – Änderung!

Unterwellenborn links der Bahn (Röblitz)

Dienstag – ungerade Kalenderwoche

Dienstag     06.05.2008
Dienstag     20.05.2008

Unterwellenborn rechts der Bahn (Maxhütte)

Mittwoch – ungerade Kalenderwoche

Mittwoch     07.05.2008
Mittwoch     21.05.2008

Mitteilung des ZWA Saalfeld-Rudolstadt

Termin Fäkalienentsorgung
im OT Unterwellenborn

Die Entsorgung der der Fäkalien im OT Unterwellen-

born findet statt in der Zeit

am 5. Mai 2008 und
am 6. Mai 2008 nachmittags

Der Zweckverband oder der von ihm beauftragte

Abfuhrunternehmer räumt die Grundstückskläranlagen

und fährt den Fäkalschlamm mindestens einmal pro
Jahr ab. 

Den Vertretern des Zweckverbandes und ihren Beauf-

tragten ist ungehindert Zutritt zu den Grundstücks-

entwässerungsanlagen zu gewähren.
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im Monat Mai 2008

Mittwoch, 14. Mai 2008
18.00 Uhr Feuerwehrgerätehaus Unterwellenborn,

Am Dorfteich 

Thema: Notfallseelsorge / VA KV Saalfeld

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich ein-
geladen!

H. Müller

Blutspendetermin!

Montag, 5. Mai 2008
18.00 Uhr Feuerwehrgerätehaus Unterwellenborn

Am Dorfteich

Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag

03.05. Johannes Betting zum 71. Geburtstag
Langenschader Straße 48

04.05. Klaus Födisch zum 70. Geburtstag
Vor der Heide 56

12.05. Gertrud Escher zum 79. Geburtstag
Metzinger Straße 6

12.05. Ernestine Spörl zum 74. Geburtstag
Vor der Heide 11

14.05. Josef Garbacz zum 87. Geburtstag
August-Bebel-Straße 52

15.05. Ruth Gentzsch zum 79. Geburtstag
Dorfstraße 3

15.05. Marianne Jakschik zum 74. Geburtstag
Sandwiesen 29

20.05. Waltraud Leonhardt zum 72. Geburtstag
Heinrich-Heine-Straße 30

24.05. Horst Matthes zum 71. Geburtstag
Großkamsdorfer Straße 18

29.05. Ingeborg Frenzel zum 81. Geburtstag
Dorfstraße 14

30.05. Kurt Fritze zum 85. Geburtstag
Langenschader Straße 30

31.05. Herbert Preuß zum 77. Geburtstag
Langenschader Straße 17

31.05. Otto Keilhauer zum 73. Geburtstag
Sandwiesen 7

AWO-Begegnungsstätte U’born

Veranstaltungsplan Monat Mai
Begegnungsstätte Vereinshaus

Montag, 5. Mai 2008
14.00 Uhr Seniorensport
19.00 Uhr Kreatives Gestalten mit Frau Zapf

Dienstag, 6. Mai 2008
14.00 Uhr Handarbeit der Siedler und Eigenheimer

16.00 Uhr Schachspieler treffen sich

Donnerstag, 8. Mai 2008

19.00 Uhr Skat und andere Kartenspiele

Dienstag, 13. Mai 2008

14.00 Uhr Handarbeit der Siedler und Eigenheimer
19.00 Uhr Vorstandssitzung Siedler und Eigenheimer

Mittwoch, 14. Mai 2008

14.00 Uhr Kaffeenachmittag
16.00 Uhr Schachspieler treffen sich

Donnerstag, 15. Mai 2008

19.00 Uhr Skat und andere Kartenspiele

Montag, 19. Mai 2008

14.00 Uhr Seniorensport
19.00 Uhr Kreatives Gestalten mit Frau Zapf

Dienstag, 20. Mai 2008

14.00 Uhr Handarbeit der Siedler und Eigenheimer

Mittwoch, 21. Mai 2008

14.00 Uhr Kaffeenachmittag
16.00 Uhr Schachspieler treffen sich

Donnerstag, 22. Mai 2008

19.00 Uhr Skat und andere Kartenspiele

Montag, 26. Mai 2008

14.00 Uhr Seniorensport

Dienstag, 27. Mai 2008

15.00 Uhr Musik am Nachmittag im Meininger Hof
Kartenbestellung in der Begegnungsstätte

Mittwoch, 28. Mai 2008

14.00 Uhr Kaffeenachmittag
16.00 Uhr Schachspieler treffen sich

Donnerstag, 29. Mai 2008

19.00 Uhr Skat und andere Kartenspiele

Änderungen vorbehalten!

Informationen 

für die Reise nach Kühlungsborn!

Die Kofferannahme für die Reise nach Kühlungsborn
erfolgt

am Samstag, dem 3. Mai 2008

von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

in der Begegnungsstätte.

Die Abfahrt ist

am Sonntag, dem 4. Mai 2008

um 08.00 Uhr

ab der Begegnungsstätte.

Ihre AWO-Begegnungsstätte Unterwellenborn

Telefon 0 36 71/ 6147 19
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Krabbelkreis

für Kinder bis drei Jahre findet immer statt …

am ersten Dienstag des Monats

von 09.00 Uhr bis 10.00 Uhr

im Kindergarten

Wir laden alle Kinder mit ihren Eltern dazu herzlich ein.

AWO Kindergarten „Am Wald“
Unterwellenborn

ENDE

NICHTAMTLICHER TEIL

Förderverein
Gasmaschinenzentrale

Einladung zum Vortrag „Erdwärmenutzung“

am Donnerstag, dem 29. Mai 2008

um 17.00 Uhr

in der Gasmaschinenzentrale

Referent Herr Hopfe (Thüringer Spreng GmbH

- Sie bauen ein neues Haus?

- Ihr Haus braucht eine neue Heizung?

- Sie haben es satt, sich von den Öl- und Gaspreisen auf
der Nase herum tanzen zu lassen?

- Sie möchten Ihre Heizungskosten in den nächsten Jah-
ren/Jahrzehnten übersichtlich im Griff behalten?

- Und sowieso: Sie suchen ein umweltfreundliches Heiz-
system, das auch die Atemluft Ihrer Kinder und Enkel
noch sauber hält?

- Eines, das Ihnen im Laufe der Jahre außerdem noch eine
Menge Geld sparen hilft?

Antworten auf diese Fragen in Form der Vorstellung der
technischen Lösungsmöglichkeiten mit Hinweisen auf die
Einhaltung von Gesetzlichkeiten, Kostenvergleichen und
Angaben zu den Fördermöglichkeiten werden von dem
erfahrenen Referenten gegeben.

Alle zukünftigen Häuslebauer, Hauseigentümer und techni-
sche und gewerbliche Interessenten sind zu diesem Vortrag
herzlich eingeladen.

Förderverein Gasmaschinenzentrale

Termine der
evangelischen Kirchgemeinden

Gottesdienste
in der Kirchgemeinde Könitz,
Birkigt, Bucha, Lausnitz

Donnerstag, 1. Mai 2008 Himmelfahrt
10.00 Uhr Buchholz

Gottesdienst mit Chören aus Kaulsdorf,
Eichicht und Könitz-Kamsdorf
Achtung – als Regenvariante!

Pantaleonkirche in Könitz!

Sonntag, 4. Mai 2008
10.00 Uhr Könitz zentral mit Brunch

13.30 Uhr Kamsdorf Einführung Pfarrer Richter

Sonntag, 11. Mai 2008 Pfingstsonntag
09.00 Uhr Bucha
10.00 Uhr Könitz

Sonntag, 18. Mai 2008
09.00 Uhr Lausnitz
10.00 Uhr Könitz
14.00 Uhr Kamsdorf Kirchenchortreffen

Sonntag, 25. Mai 2008
09.00 Uhr Bucha
10.00 Uhr Könitz

Kirchliche Nachrichten

Unterricht

Gemeindegruppen

Kirchenchor

montags

18.30 Uhr in der Jugendscheune

Andacht im AWO-Pflegeheim und

im Wohnheim für psychisch Behinderte

in Könitz

Dienstag, 6. Mai 2008

09.30 Uhr Andacht (Schlossberg 33)
mit Heiligem Abendmahl

10.30 Uhr Andacht (Saalfelder Straße 11)
mit Heiligem Abendmahl

Christenlehre und Clowns-Kinder

montags

16.00 Uhr Christenlehre Birkigt

dienstags

15.00 Uhr Christenlehre Bucha
16.00 Uhr Christenlehre Könitz
17.00 Uhr Clowns-Kinder Jugendscheune
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Konfirmandenunterricht

donnerstags

17.00 Uhr in der Jugendscheune

Krabbelgottesdienst

Mittwoch, 28. Mai 2008

15.00 Uhr in der Jugendscheune

Thema: Jesus hat die Kinder gern

Bauchtanzkurs

donnerstags

20.00 Uhr in der Jugendscheune

Beitrag: 4,50 Euro

Breakdance

freitags

17.00 Uhr in der Jugendscheune

Beitrag: 1,00 Euro

Kulinarische Weltreise

Donnerstag, 29. Mai 2008

18.00 Uhr in der Jugendscheune

Frauenkreis

Freitag, erst am 20. Juni 2008

14.30 Uhr in der Jugendscheune

Frauenfrühstück

Dienstag, 20. Mai 2008

09.00 Uhr in der Jugendscheune

Friedensgebet

Donnerstag, 8. Mai 2008

18.00 Uhr Kirche

Theater in der Jugendscheune

für die ganze Familie

Samstag, 17. Mai 2008

15.00 Uhr „Die drei kleinen Schweinchen und der Wolf“
Theater in der Jugendscheune für die ganze

Familie:

Mit Puppenspieler Günter Lindner aus Berlin

Eintritt: 3,00 Euro

Benefizkonzert mit dem Maxhüttenchor

Freitag, 23. Mai 2008

19.30 Uhr Pantaleonkirche

Kollekte ist für die Restaurierung der Orgel in

Birkigt bestimmt.

Kreisjugendtag

Samstag, 24. Mai 2008

14.00 Uhr „Mensch macht Zukunft“
mit der Band „Surfaces“ in der Jugendscheune 

(auch für die Vorkonfirmanden!)

Änderungen vorbehalten!

Ihre

Pastorin Monika Kunt

Spruch des Monats:

„Ich will nicht nur im Geist beten, sondern auch mit

Verstand.“

1. Korintherbrief 14,15

Gottesdienste
in der Kirchgemeinde Unterwellen-
born und der Pfarrei Langenschade

Donnerstag, 1. Mai 2008 Himmelfahrt
10.00 Uhr Zentraler Himmelfahrtsgottesdienst

in Eymann’s Garten Oberwellenborn

Sonntag, 4. Mai 2008
09.00 Uhr Unterwellenborn

Sonntag, 11. Mai 2008 Pfingstsonntag
09.00 Uhr Unterwellenborn

10.15 Uhr Röblitz mit Konfirmationsfeier
14.00 Uhr Oberwellenborn

15.30 Uhr Reichenbach

Montag, 12. Mai 2008 Pfingstmontag
14.00 Uhr Langenschade Taufgottesdienst

Sonntag, 18. Mai 2008
09.00 Uhr Unterwellenborn

Sonntag, 25. Mai 2008
09.00 Uhr Röblitz

10.15 Uhr Langenschade

Samstag, 31. Mai 2008
14.00 Uhr Unterwellenborn Gottesdienst

zur Goldenen Hochzeit

Bibelwoche

Mittwoch, 14. Mai 2008
18.00 Uhr Unterwellenborn

Donnerstag, 15. Mai 2008
18.00 Uhr Unterwellenborn

Freitag, 16. Mai 2008
18.00 Uhr Oberwellenborn

Dienstag, 20. Mai 2008
18.00 Uhr Oberwellenborn

Mittwoch, 21. Mai 2008
18.00 Uhr Röblitz

Freitag, 23. Mai 2008
18.00 Uhr Langenschade
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Gemeindegruppen

Christenlehre

freitags
15.00 Uhr Unterwellenborn Gemeindehaus

Konfirmandenstunde

mittwochs
16.30 Uhr Unterwellenborn Gemeindehaus

Friedensgebet
freitags
18.00 Uhr Unterwellenborn Taufkapelle Ev. Kirche 

Ihr Pfarrer Henry Jahn

Telefon 036 71/ 61 06 75

Fax 036 71/ 4 60 39 97

Termine der Katholischen
Kirchgemeinde Unterwellenborn

1., 3. und 5. Sonntag des Monats
08.30 Uhr Stationsgottesdienst

2. und 4. Sonntag des Monats
08.30 Uhr Heilige Messe

dienstags
08.20 Uhr Heilige Messe

2. Mittwoch des Monats
14.00 Uhr Seniorennachmittag

Unterricht
Gemeindegruppen

Christenlehreunterricht

freitags
15.00 Uhr Goßwitz

Kirchenchorproben

montags
18.30 Uhr in Könitz!

Ihr Pfarrer Richter

der Kirchgemeinde Goßwitz

Auch Sie sind herzlich eingeladen zu den folgenden Gottes-

diensten und Gemeindeveranstaltungen:

Voranzeige!

Donnerstag, 1. Mai 2008 Himmelfahrt

10.00 Uhr Buchholz bei Bucha

Gottesdienst mit Chören aus Kaulsdorf,

Eichicht und Könitz-Kamsdorf

Achtung – als Regenvariante!

Pantaleonkirche in Könitz!

Sonntag, 4. Mai 2008 Kamsdorf

13.30 Uhr Gottesdienst mit

Einführung von Pfarrer Johannes Richter

in der Kirche Großkamsdorf

durch Superintendent Herrn Taege

Sonntag, 11. Mai 2008 Pfingstsonntag

14.00 Uhr Goßwitz/Kirche Gottesdienst

Sonntag, 18. Mai 2008 Kamsdorf

14.30 Uhr Gottesdienst zum Kirchenchortreffen

in der Kirche Großkamsdorf

16.00 Uhr Singen der einzelnen Chöre

bei Kaffee und Kuchen

in der Sport- und Mehrzweckhalle

im Ortsteil Kleinkamsdorf

Die Gemeindeglieder sind recht herzlich

eingeladen!

Sonntag, 25. Mai 2008

14.00 Uhr Goßwitz/Kirche Gottesdienst

B e st attungshaus
M a rcel  Hofmann & Ludwig GbR
Saalstraße 27 · 07318 Saalfeld

Ihr  Ansprechpartner im Trauerfall.
– auf Wunsch kostenfreier Hausbesuch –

Die Abschiednahme soll  den Verstorbenen würdigen,
die Gefühle der Trauernden ausdrücken und

t rotzdem bezahlbar sein.
Nicht was der Best atter verkaufen möchte ist entscheidend,

sondern was den Hinterbliebenen angemessen
und richtig erscheint.

Dies ermöglichen wir Ihnen bundesweit.
Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern.

Internet: http://www.Bestattungshaus-Hofmann.de

W i r
begleiten

S i e

Tag und Nacht erreichbar unter
Tel. 0 36 71/ 52 77 88
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nach Bamberg

Stadt des Weltkulturerbes

Am Mittwoch, dem 13. August 2008 mit dem Busunter-
nehmen Vater.

Abfahrt:

07.00 Uhr Kleinkamsdorf (ehemaliger Südpförtner)

07.05 Uhr Großkamsdorf Pfarramt

07.10 Uhr Großkamsdorf Omnibushaltestelle

07.15 Uhr Goßwitz Omnibushaltestelle

(bei Bedarf wird auch die Omnibushaltestelle

Bucha angefahren)

Vorgesehenes Programm:

10.30 Uhr Domführung einschließlich Hofhaltung und

Neue Residenz mit Kaisersaal

(Führung ca. 1,5 Stunden)

12.30 Uhr Mittagessen in Scheiners Gaststuben

(am Domberg)

14.00 Uhr Abfahrt nach Schloss Seehof

(fürstbischöfliche Sommerresidenz)

bei Memmelsdorf

15.15 Uhr Schlossführung (ca. 35 Minuten)

16.00 Uhr Kaffeetrinken

Rückfahrt:

gegen 17.00 Uhr (Ankunft ca. 19.30 Uhr)

Kosten:

Die Fahrtkosten betragen 12,50 Euro bei einer Beteiligung

von mindestens 40 Personen zuzüglich Eintritte und

Führung Dom in Bamberg 3,00 Euro und im Schloss

Seehof 2,50 Euro.

Insgesamt 18,00 Euro pro Person.

Meldungen zur Teilnahme sind bis zum 31. Juli 2008 zu

richten an:

Familie Hegner, Goßwitz, Kirchweg 8,

Telefon 0 36 71/ 61 07 81

Herrn Pfarrer Richter, Kamsdorf, Pfarramt,

Telefon 0 36 71/ 64 56 45

Familie Oberländer, Kamsdorf, Am Weidig 8a,

Telefon  0 36 71/ 61 07 70

Mit freundlichen Grüßen

Gemeindekirchenrat und 

Ihr Pfarrer Richter

Schwimmhalle Krölpa
Das Hallenbad Krölpa ist zu den gewohnten
Öffnungszeiten und mit den gewohnten Tempera-
turen geöffnet!

Öffnungszeiten

Montag 15.00 – 21.00 Uhr

Dienstag 13.00 – 16.00 Uhr (Rentner)

18.00 – 21.00 Uhr

Mittwoch 15.00 – 20.00 Uhr

Donnerstag 15.00 – 21.00 Uhr

Freitag 15.00 – 22.00 Uhr

Samstag 10.00 – 16.00 Uhr

Sonntag 09.00 – 12.00 Uhr

Koll Touristik

Bürozeiten: montags bis freitags 19.00 bis 21.00 Uhr

Pößnecker Straße 4, OT Könitz
07333 U’born, Tel. 03 67 32/ 2 30 33
Funk 0173/ 5 70 06 07

Internet: www.Koll-Touristik.de E-mail: Koll-Touristik@t-online.de

REISEN mit Koll –mit Koll –
das ist toll!das ist toll!

Kurfahrten
28.09.-12.10.08 15 Tage Bad Trebon/CZ KH Aurora ab Û  859,00
19.10.-02.11.08 15 Tage Bad Teplice/CZ KH Beethoven ab Û  659,00
26.10.-09.11.08 15 Tage Bad Trebon/CZ KH Aurora ab Û  799,00

Kurzreisen
19.06.-22.06.08 Böhmische - Sächsische Schweiz 4 Tage HP Û  299,00
13.07.-27.07.08 Urlaubstage in Lendava/Slowenien 15 Tage HP Û  689,00
01.08.-06.08.08 Steierische Blumenstraße im Draxlerhaus

6 Tage HP Û  479,00
08.08.-10.08.08 Berlin – ein Sommertraum 3 Tage Û  249,00
01.10.-05.10.08 Saisonabschlussfahrt ins Blaue 5 Tage HP Û  399,00
14.10.-16.10.08 Minikreuzfahrt nach York 3 Tage HP Û  295,00
16.11.-23.11.08 Wellnesstage in Karlsbad/CZ 8 Tage HP Û  519,00

Alle Preise inklusive Busfahrt und Verpflegung, pro Person im Doppelzimmer,
teilweise Ausflüge und Besichtigungen inklusive – bitte Programm anfordern.

Tagesfahrten
06.05./03.06.08 Cheb/Eger zum Einkaufen, Bummeln und Schlemmen Û  20,00
08.05./12.06.08 Therme Bad Steben inkl. Eintritt für 3 Std. Û  19,50
11.05.08 Fahrt ins Blaue zum Muttertag Û  52,00
13.05./12.06.08 Cheb/Eger zum Einkaufen, Bummeln und 

2,5 Stunden Baden in Sibyllenbad Neualbenreuth Û  28,00
20.05.08 Leipzig – Bahnhof – Innenstadt – oder Zoo (o.E.) Û  19,00
29.05.08 Franzensbad und Marienbad in Tschechien Û  25,00
31.05./28.06.08 Einkaufen in Leknica (Bad Muskau) ohne Umsteigen Û  30,00
07.06.08 Dresden – Frauenkirche und Schloss Pillnitz Û  28,00
14.06./18.10.08 Einkaufen in Venlo/Holland (NL) Û  33,00
17.06.08 Karlsbad in Tschechien Û  28,00
24.06.08 Erfurt – IKEA oder EGA (ohne Eintritt) Û  18,00
26.06.08 Leipzig – Nova Eventis und Flughafen Leipzig/Halle

mit Flughafenführung Û  28,00

montags/mittwochs Thermalbad Bad Rodach inkl. 3 Std. Bad Û  19,50
mittwochs Terrassentherme Bad Colberg inkl. 3 Std. Bad Û  22,00


